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THEMA - HUMAN RESOURCES

Monika Pleschinger: Lebensphasenorientiertes Personalmanagement

Unsere Gesellschaft verändert sich, der demografische Wandel ist längst kein Schlagwort mehr, sondern ist - wie
auch der Fachkräftemangel - in allen Unternehmen sichtbar geworden. Werte verändern sich über die Generationen,
die Digitatisierung schreitet in großen Schritten voran und die Menschen wollen immer mehr lndividuatisierung und
Setbstbestimmung. Diese Trends haben auch große Auswirkungen auf das Personalmanagement in den Unternehmen.
Das ,,Gießkannenprinzip", mit dem Maßnahmen und Aktivitäten über weite Teile der Belegschaft ausgeroltt wurden, gehört
langsam, aber sicher der Vergangenheit an. Ein lebensphasenorientiertes Personalmanagement kann eine Möglichkeit
sein, individuett auf die Mitarbeiter*innen einzugehen und somit wesentlich zur Zufriedenheit beizutragen. Was dabei zu
beachten ist, erläutert Mag. Moniko Pleschihgerin ihrem aktuetlen Beitrag.
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chiert. Und dabei zeigt sich schnell, worum es eigentlich geht:

Mangelgehälter, grenzwertige Arbeitszeiten und viel zu wenig

Wertschätzung.

F4ELC*SARDHN A#F R.EFSHN

t a Jede:r kennt Urlaubsplattformen wie Booking oder

AV Airbnb. Doch was viel weniger Menschen wissen: Sie

richten auch ganz schön viel Schaden an. Bei teils wahnwitzigen

Oewinnen finden die Unternehmen immer wieder neue Steuer-

schlupflöcher; schreibt Christian Domke Seidel.

#UEKEN GffiHR AEJFh,f ##KEF*

lnsbesondere in den Tourismusbranchen fehlt oft eine

gut ausgeprägte Betriebsratsstruktur. Damit büßen
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Arbeitsrecht in Zeiten der Corona-Pandemie

34. Passauer Arbeitsrechtssymposion

Die Corona-Pandemie ist die bislang größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Von China
aus, wo sie Ende 20L9 ihren Anfang nahm, fand sie rasch ihren'Weg auch nach Deutschland,
wo im Januar 2020 beim Automobilzulieferer nflebasto der erste Infektionsfall gemeldet wurde.
Mitte Dezember 2021 zähhe man hierzulande mehr als 6,6 Mio. Infizierte und über 100.000
Tote. Mit der rasanten Entwicklung wirksamer Impfstoffe und einer steigenden Impfquote
scheint ein Ende der schlimmsten Gesundheitsrisiken in Sicht. Doch werden die Auswirkungen
der Pandemie auf 

'Vfirtschaft 
und Gesellschaft noch lange zu spüren sein. Sie bereiten auch dem

Arbeitsrechtler Kopfzerbrechen. Die mitunter kniffligen Fragen waren Gegenstand des 34.
Passauer Arbeitsrechtssymposions, das erstmals vollständig digital veranstaltet wurde. Die am
1"7. rnd 1.8.6.202t gehaltenen Referate sind in dieser Beilage abgedruckt.

Zum New Normal gehört für viele Beschäftigte die Arbeit im Homeoffice. Den damit zusam-
menhängenden Rechtsfragen widmete sich Professor Dr. Christian Picker, Universität Kon-
stanz. Unstreitig ist, dass es derzeit keinen gesetzlichen Anspruch auf das Homeoffice gibt und
der Arbeitgeber die Arbeit dort nicht einseitig anordnen kann. Es bestehen auch keine Mit-
bestimmungsrechte bei der Einführung. Der Betriebsrat kann mobile Arbeit also nicht erzwin-
gen. Das ist die zentrale Botschaft des ansonsten überflüssigen $ 87 I Nr. 14 BetrVG, den der
Gesetzgeber mit der diesjährigen BetrVG-Novelle geschaffen hat: ein reiner Auffangtatbestand,
der die bestehenden Mitbestimmungsrechte unberührt lässt. Die sind freilich komplex. Von der
Regelung der Arbeitszeit bis zu Zugangs- und Kontrollrechten unterliegt fast alles dem Plazet
der Belegschaftsvertretung. Nur die Betriebsratswahl muss auch im21.. Jahrhundert laufen wie
bisher, dh per persönlicher Stimmabgabe im Betrieb. Selbst die generelle Anordnung der Brief-
wahl für alle im Homeoffice Beschäftigten wäre unzulässig. Da viele Büros verwaist sind,
fordern die Gewerkschaften neuerdings ein digitales Zugangsrecht zum Homeoffice. Um dort
elektronisch für sich zu werben, benötigen sie die E-Mail-Adressen aller Beschäftigten. Die
rücken die Arbeitgeber aber bislang nicht heraus und berufen sich dazu auf den Datenschutz,
der das angeblich verbiete.

Dass der Datenschutz auch inZeiten von Corona gilt, ist anerkannt. In welche Nöte er den
Arbeitgeber bringt, der seine Mitarbeiter vor Infektionen im Betrieb schützen will, machte Dr.
Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz Baden-Württemberg deutlich: Datenschutz
sei ein Grundrecht, und Grundrechte dürften nur durch den Gesetzgeber eingeschränkt werden,
nicht durch die öffentliche Verwaltung und erst recht nicht durch den Arbeitgeber. Folglich
dürfe der Arbeitgeber auch keine Gesundheitsdaten erheben, das sei allein Sache der Gesund-
heitsämter. Nur freiwillige Angebote zttm Fiebermessen, zum Testen und zum Impfen dürfe er
unterbreiten, eine Impfpflicht anordnen könne der dagegen nicht.

Die tägliche Arbeit im Betrieb wird in Zeiten von Corona vor allem durch die SARS-CoY-2-
Arbeitsschutzregel bestimmt. Sie schreibt technische, organisatorische und personenbezogene
Maßnahmen vor, die vom Abstandhalten, Lüften und korrekten Tragen einer Mund-Nase-
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STEUERRECHT

lnternationales Steuerrecht
EU-Regulierung des öffentlichen Country by Country
Reportings
Dr. Jost Kovermann, Lüneburg I Ptol. Dr. Patrick Velte,
Lüneburg / Prof. Dr. Gerrit Lietz, Hamburg
Nach fünfährigen kontroversen Diskussionen steht auf EU-
Ebene ein öffentliches Country by Country Reporting (CbCR)

mit dem Erlass einer Anderungs-RL zur RL2O13I34/EU kurz vor
dem Abschluss. Die künftige Anderungs-RL sieht flankierend
zum steuerlichen CbCR (5 138 AO) sowie zum öffentlichen
CbCR bei CRR-Instituten (S 26a KWG) und Unternehmen des
Rohstoffsektors (SS 341 q-v HGB) ein branchenübergreifendes
öffentliches CbCR bei multinationalen Konzernen mit konso-
lidierten Konzern-Netto-Umsatzerlösen von über 750 Mio: €
vor. Vor diesem aktuellen regulatorischen Hintergrund wird
zunächst ein Vergleich bestehender Regulierungen zum
steuerlichen und öffentlichen CbCR aufeuropäischer und na-
tionaler Ebene vorgenommen. Hierbei wird neben der künfti-
gen Anderungs-RL auch der Global Reporting lnitiative (GRl)

Standard 207 zur steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung einbezogen. ln einem zweiten Teil erfolgt eine kritische
Würdigung eines branchenübergreifenden öffentlichen CbCR
innerhalb der EU.

DK1 387146

RECHNUNGSTEGUNG/CORPORATE GOVERNANCE
Rechnungslegung/Corporate Governance

Größenabhängige Ausgestaltung der Berichtspfl ich-
ten im Rahmen der zukünftigen europäischen Nach-
halti gkeitsberichterstattun g

WP/SIB Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, Berlin /
Mag. (FH) Josef Baumüller, Wien /Oliver Scheid, M.Sc.,

Magdeburg
Die Vorschläge zum erweiterten Anwendungsbereich der
nachhaltigkeitsbezogenen Transparenzpflichten, welche
der CSRD-E beinhaltet, sind ambitioniert, knüpfen allerdings
starr an der bisherigen Nomenklatura von Größenkriterien
des Bilanzrechts an und lassen damit v.a. eine differenzierte
Befassung mit den Ausgangslagen und lnformationsbedürf-
nissen des Kontexts der regulierten Unternehmen vermissen.
Die EU-Kommission wirkt in diesem Punkt vielmehr getrieben
von dem hohen Druck, den die bereits in der Vergangenheit in
Kraft getretene Regulatorik für den Finanzsektor ausgelöst hat.

DK1389642

RECHNUNGSTEGUNG/CORPORATE GOVERNANCE
Corporate Governance/Absch lussprüfun g

BaFin-Enforcement und Prüferhaftung im Lichte des
Fina nzmarkti nteg ritätsstärku ngsgesetzes
Dr. Willy Wirth, Frankfurt/M.
Das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) ist die ge-
setzgeberische Reaktion auf den Skandal der Wirecard AG,

die im Juni 2020 einen Antrag auf Eröffnung eines lnsolvenz-
verfahrens stellte. Das Gesetzgebungsverfahren fiel damit in
die Endphase der Legislaturperiode des 19. Bundestags und
entsprechend druckvoll und eilig schritten die Reformdis-
kussionen voran, die durch den dritten parlamentarischen
Untersuchungsausschuss (Wirecard) begleitet und katalysiert
wurden. Zwei zentrale Regelungsaspekte des nunmehr ver-
abschiedeten Gesetzes sind das Bilanzkontrollverfahren durch
die BaFin (Enforcement) und die Erweiterung der zivilrecht-
lichen Haftung des Abschlussprüfers. Der Beitrag erörtert die
zentralen Regelungsgegenstände sowie ihre Zwecksetzu ng
und diskutiert ihre praktischen lmplikationen.

DKl 38999s
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Michael Schileher/Etisabeth Titz: Aktuelles zur Zinsschranke im Lichte des KStR-Wartungserlasses 2021

Der KStR-Wartungserlass 2021 behandelt zah{reiche Neuerungen für die Konzern- und Unternehmensbesteuerung, wobei der
inhalttiche Schwerpunkt aufderZinsschranke des 5 12a KSIG tiegt. Da die Regetung erstmats in nach dem 31.12.2020 beginnenden
Wirtschaftsjahren anzuwenden ist, wurden die diesbezüglichen Ausführungen in den KSIR von der Praxis bereits mit Spannung
erwartet. Der vorliegende Beitrag soll einen Überbtick über die wesentlichen * insb auch aus Sicht des Rechnungswesens
interessanten - Neuerungen geben
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Klaus Hirschler/Gottfried Sulz; Die Bedeutung der Steuerbilanz im Zusammenhang mit der Bilanzberichtigung bei
Bilanzierung nach UGB 364
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Carl-Christian Freidank: Fundierung der Rechnungslegung durch ökonomische Theorien

Die Rechnungstegungstheorie stellt eine Ansammtung von interdependenten, einen praktischen Bezugsrahmen herstettenden
Prinzipien dar, die zur theoretischen Fundierung beitragen und eine Erktärungs- und Gestaltungsfunktion erfütten. Es wird
im Einzelnen aufgezeigt, dass den systemtragenden Grundsätzen der nationalen und internationaten Rechnungslegung in

unterschiedtichen Ausprägungen Gedankengut zentrater ökonomischer Theorien zugrunde tiegt. Die Untersuchung kommt zu dem
Ergebnis, dass derzeit noch kein Konzept einer umfassenden, ganzheitlichen ökonomischen Rechnungslegungstheorie besteht.

Harald Amberger/Katrin Eva Lackner: Die Umsetzung des öffentlichen Country-by-Country Reporting durch
Kreditinstitute: Eine empirische Analyse

Der Beitrag untersucht die Umsetzung des öffentlichen Country-by-Country Reporting durch in der Europäischen Union ansässige
Kreditinstitute. Die empirische Untersuchung zeigt erhebliche Unterschiede in der Ausgestattung der [änderspezifischen Berichte
zwischen den betroffenen lnstituten und liefert damit einen Diskussionsbeitragzur geplanten Ausweitung der Berichtspflicht auf
große muttinationale Unternehmen.
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des deutschen Bundespatentgerichts und des BGH.

. Kommentierung des Gebrauchsmustergesetzes r994 mit
Leitsätzen der Rechtsprechun g.

. Patentverträge-Einführungsgesetz try7g mit Kom mentar und
Rechtsprech ung dazu.
An Hand des PatV-EC werden die Zusammenhänge zwi-
schen dem österreichischen und dem europäischen
Patentrecht sowie dem PCT in der europäischen bzw. inter-
nationalen Patentan meldung erläutert.

. Kommentierung der Bestimmungen zu den
Schutzzertifi katen fü r Arznei m ittel bzw Pfl a nzen sch utzm ittel
(EG-Verord n u n gen ; Sch utzzertifi kats gesetz ry96).

. lm Anhang sind die Patentamtsverordnung, die
Vergütu ngsrichtlinien sowie d ie ei nschlägigen Prüfrichtlin ien

des Österreichischen Patentamtes zum Patent, zum
Cebrauchsmuster und zur Software abgedruckt.

Neu ist die umfassende Behandlung des Dienstnehmer-
erfindungsrechts in den $$ 6 ff PatG mit den einschlägigen
Entscheidungen und den deutschen Richtlinien zur Yergütung
von Dienstnehmererfi ndungen.

MfiI Medien und Recht Verlag - www.medien-recht.com
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*äEditorial ...,
,, Ach mea" und Ad-hoc-Schiedsvereinbarungen
Von Helmut Ofner

241

ilurcparecht
** Union Aktuell
Von Suzan Topat-GOkceli

244

*$ EucH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2021/48-51 254
Bearbeitet von Suzan Topal-Gökceli

48: EUGH bestätigt die Rechtsakte des Rates, mit denen die Hamas auf der europäischen Liste terro-
ristischer Organisationen belassen wird
49: Es ist mit dem Unionsrecht unvereinbar, dass ein Höchstgericht eines MS im Anschluss an ein vom
Generalstaatsanwalt eingelegtes Rechtsmittel zur Wahrung des Rechts die Rechtswidrigkeit eines von
einem untergeordneten Gericht eingeleiteten Vorabentscheidungsersuchens feststellt, weil die vorgeleg-

ten Fragen fiir die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits nicht erheblich und erforderlich seien

50: Die in Polen geltende Regelung, nach der der Justizminister, der gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist,

Richter an Strafgerichte höherer Ordnung abordnen und eine solche Abordnung jederzeit beenden
kann, ist unionsrechtswidrig
51: EuGH erläutert die Bedeutung des Begriffs ,,Arbeitszeit" für Bereitschaftszeit in Form von
Rufbereitschaft

EntsnnaticnaFes Fr[vat- und
ZEvEEvsrfahrsRsrecht
€ Rechtsnachfolge nach Titelschaffung im Kontext der EuGWO . . , 259
Zugleich ein Beitrag zur Frage der internationalen Zuständigkeit für Titelergänzungsklagen
Soll ein Exekutionstitel in einem anderen Mitgliedstaat für oder gegen einen Rechtsnachfolger vollstreckt
werden, kann es aufgrund unterschiedlicher nationalstaatlicher Handhabungen der Rechtsnachfolge zu sys-

tematischen Problemen kommen. Das betrifft insb Fälle, in denen ein Exekutionstitel zwar,,materiell" für oder
gegen den Rechtsnachfolger Vollstreckbarkeitswirkung entfaltet, die Rechtsnachfolge allerdings aus dem Titel
selbst nicht ersichtlich ist. Umstritten ist idZ auch die Frage der internationalen Zuständigkeit für Titelergän-
zungsklagen. Der Beitrag untersucht diese Probleme für den Anwendungsbereich der EUGVVO.

Von Philipp Anzenberger

4 Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2021 /52-55
Bearbeitet von Helmut Ofner

52: Umfang des Erbstatuts
53: Keine Anerkennung bei Verstoß gegen den ordre public
54: Unterhaltsvorschüsse für minderjährige Flüchtlinge
55: Gesetzlicher Forderungsübergang (Helmut Ofner)

267

ffiechtsvergEenchunü
-* Eine Einführung in das Recht der neuen türkischen Nachlassstundung
in rechtsvergleichender Perspektive . . 268
Nachlassvertragsverfahren sind keine Neuigkeit im türkischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, hatten

aber kaum Praxisrelevanz, da Konkursaufschub die angesuchte Sanierungsmöglichkeit war. fedoch wurde

2016 der Weg zum Konkursaufschub gem Art 4 der Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft mit Nr 656 versperrt

und anschließend wurde er als Rechtsinstitut aus dem türkischen Zwangsvollstreckungs- und Konkursgesetz
(iif) mlt der Gesetzänderungsnummer 7101 abgeschafft. Somit erlangte das nunmehr neugeregelte Nach-

lassvertragsverfahren als Sanierungsmöglichkeit eine große Bedeutung und auch Praxisrelevanz.

Von Efe Direnisa

z42 ,,..', [zozr]



-+ Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf das Zivilprozessrecht
in Tschechien und Polen 281
Der Ausbruch der Pandemie hat den polnischen und den tschechischen Gesetzgeber dazu bewegt, einige
Anderungen im Zivilprozessrecht durchzuführen. Die wichtigsten Anderungen werden in dem Aufsatz
zusammengefasst und verglichen.

Von Eya Dobrovolnä, Krzysztof Drozdowicz und Petr Lavicki,
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Cospar Behme - Die britische Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland: Gewissheiten und Ungewissheiten * Zugteich Besprechung von

OLG Munchen, Urteil vom 5.8.2021 - 29 U 2411121 Kart, ZIP 2021,2178

Lange Zeit wurde die rechtliche Behandlung britischer Gesellschaften, die anfänglich mit deutschem Verwaltungssitz gegründet wurden oder

ihren Verwaltungssitz zu einem späteren Zeltpunkt nach Deutschtand verlegt haben, durch die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit (Art. 49,

54 AEUV) uberlagert. lnfolge des Brexits ist die Niedertassungsfreiheit auf britische Gesellschaften nicht länger anwendbar. Daher müssen das

deutsche Gesellschaftskotlisionsrecht und das kotlisionsrechtlich zur Anwendung berufene Sachrecht die Frage der Auswirkungen ihres ,/uzugs"
neu beantworten, Der nachfolgende Beitrag nimmt insbesondere zu der Diskussion uber mögtiche kollisionsrechttiche Auswirkungen des Han-

dels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich v0m24,12,2020 Steltung. Anhand eines

aktueLlen Fatles, den das 0LG Munchen zu entscheiden hatte, beteuchtet er zudem den Mechanismus der,,Umqualifizierung" zugezogener Aus-

tandsgeseltschaften in eine deutsche Personengeseltschaft. Dieser Mechanismus wird häufig mit dem - kollisions- und sachrechtliche Ebene

vermischenden und daher zumindest unpräzisen - Schtagwort ,,modif izierte Sitztheorie" umschrieben und wirft zahlreiche, kaum lösbare Fotge-

problemeauf, vondenenhierinsbesonderedieBehandlungzugezo1ener Einpersonen-Kapitatgesellschaftennäheranalysiertwird.,,.,,.,., .. ,2557

Stephan Brandes / Ela Rabenau - Früherkennung und Bewältigung bestandsgefährdender Risiken im Unternehmen

Energiewende, Diesetthematik, Etektromobitität, Corona-Pandemie, Digitatisierung - die deutsche Volkswirtschaft steht vor enormen wirtschaftli-

chen Herausforderungen und Umbrüchen. Die prognostizierte grolse Wette an Unternehmenskrisen und Unternehmensinsolvenzen steht noch

aus. Sie wird kommen, spätestens,.wenn die durch die Corona-Hitfen der Bundesregierung geflossene Liquidität versiegt ist, Ziel des Beitrags ist,

den Stand der bisherigen rechtswissenschaftljchen Erkenntnisse zum Pflichtenprogramm der gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens im

Umgang mit Liquiditätskrisen im Lichte der gesetzlichen Neuerungen durch das Gesetz über den Stabitisierungs- und Restrukturierungsrahmen

für Unternehmen (StaRUG) und das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) zu beleuchten, 2566
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Vergleichsportal lür Zahlungskonten unzulässig bei Erfassung von weniger als

der Hälfte der in Deutschland angebotenen Konten (LG MLlnchen l, Urt. v.28.9.2021 - 33 0 15655/20) 2573

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Zur Abänderung eines Musterentscheids im KapMuG-Verfahren durch das

Rechtsbeschwerdegericht

Kein Vorsteuerabzug für Leistungsbezuge einer KapitalanLagegesetlschaft bei Ein-

gang der Kosten in den Preis der steuerfreien Verwaltungsleistung an die Anleger

Vertrags- und Haftungsrecht

Zur Renditeprognose eines sog. Blind'Pools und zur Angabe von lnteressen-

konflikte des Treuhänders begründenden Umständen und Beziehungen in Ver-

mögensan lage-Verkaufsprospekt

Sekundäre Dartegungslast des bektagten Motorenherstellers zur Entscheidung uber

den Einsatz der Abschalteinrichtung im Dieselskandal

Sekundäre Darlegungslast des beklagten MotorenherstelLers zur Entscheidung über

den Einsatz der Abschalteinrichtung im Dieselskandal

(BGH, Beschl. v.12.10.2021- XIZB 26n9)

(BFH Urt. v,16.12,2020 - Xl R 13/19)

(BGH, Beschl. v 8.6.2021 -X|7822119)

(BGH, Urt. v. ]l.5.2021 -Ut7R154120)

(BGH, Urt. v.20.7 ,2021- Vl ZR 152/20 lls.l)

2579

2576

2600

Insolvenz- und Sanierungsrecht

lnsolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot bei unberechtigtem Steuerausweis

i. S. d. S 14c Abs. 2 USIG

Beschwerde gegen Bestätigung eines Restrukturierungsplans

Keine Relevanz eines möglicherweise bestehenden Anspruchs auf Stundung einer

Steuerforderung fLir Zulässigkeit des Insolvenzantrags

Arbeits- und Sozialrecht

Berücksichtigung von Sondervergütungen als kündigungsrelevante wirtschaft-

liche Belastung

(BFH, Beschl. u.26.8.2021- V R 38/20).......

(LG Dresden, Beschl. v. 1.7.2021- 5 T 363/21)

(AG Ludwigshafen, Beschl. v.1.9.2021- 3d lN 60/21)

(BAG, Urt. u. 22.7.2021 - 2 AZR 125121)
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Zum Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats hinsichtlich der Verteilungsmat\stäbe

einer konzernweiten einheitlichen Corona-Prämie

Verfahrens- u nd Vollstreckungsrecht

Schätzung der zu erwartenden Gesamtlaufleistung eines Dieset-Pkw bei Bemes-

sung des Nutzungsvorteils durch Tatrichter ohne Sachverständigengutachten

lnternationale Zuständigkeit für Streitigkeiten aus Vergabeverfahren nach Bestim-

mungen der EuGVVO zu Zivit- und Handetssachen (, T0T0')

(LAG Nürnberg, Beschl. v, 21.6.2021 - I TaBV 11/21 tls.l). 2602

(BGH, Urt. v. ]8.5.2021 - V|7R720120) 2602

(EuGH, Urt. v. 6.10.2021 - C-581/20 [Ls.]) 2604

ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechung

EuGH: Keine Zuständigkeit für Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung nach Regeln zur unerlaubten Handlung

EuGH: Frist für Anmetdung von Forderungen im Sekundärinsolvenzverfahren,.

BGH: Unzulässigkeit einer Werbung für ärztliche Fernbehandtung per App...,

BGH; Ersatzlieferung eines erheblich höherwertigen Nachfolgemodells nur bei Zuzahlung des Käufers

BSG: Weg vom Bett ins Homeoffice gesetzLich unfallversichert,

VG Wiesbaden: Löschung eines rechtswidrigen SCHUFA-Negativeintrags...
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Aufsätze
Der Entwud für eine neüe Vertikal-GVO
(H. Lettner) (S 665)

Eine neue VertikaI-GVO soll die bestehende VertikaI-GVO ablösen.
Letztere ist seit dem 1.6.2010 in Kraft und gilt bis zum 31.5.2022.Für
die neue VertikaI-GVO hat die Europäische Kommission im Sommer
2021 einen Entwurf präsentiert. Ebenso hat die Kommission als Aus-
legungshilfe neue Vertikal-Leiiiinien im Entwurf vorgestellt. Dabei
wird ein besonderer Schwerpunkt auf den zunehmenden On-
line-Handel gelegt. ln diesem Bereich zeichnen sich wesentliche
Neuerungen ab, die künftig im Vertrieb zu beachten sind.

Gläubiger- und Minderheitenschutz im Ringbeteiligungskonzern
(5. Mock) (S 678)

Konzerne können auf verschiedenste Weise rechtlich gestaltet
werden. Dieser großen Gestaltungsvielfalt trägt das öster-
reichische (KonzernJgesellschaftsrecht nur ansatzweise Rechnung.
Vor allem im Hinblick auf wechselseitige Beteiligungen und
Ringbeteiligungen ergeben sich enorme Schutzlücken beim
Gläubiger- und Minderheitenschutz. Dieser Beitrag zeigt die nicht
abschließenden Regelungsansätze für den Konzern im öster-
reichischen Gesellschaftsrecht auf, ordnet die wechselseitigen Be-
teiligungen und die Ringbeteiligungen in die Gesamtsystematik
von Konzerngestaltungen ein und entwickelt Lösungsansätze
für einen hinreichenden Gläubiger- und Minderheitenschutz bei
diesen Gestaltungen.

Die lnformationspflichten nach dem ASIG und der ODR-VO
(P. G. Mayr) (S 688)

Am 13. 5. 2013 ist die Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates über die alternative Beilegung ver-
braucherrechtlicher Streitigkeiten (ADR-RL) nach längeren Vor-
arbeiten beschlossen worden. Erklärter Zweck dieser Richtlinie

ist es (nach ihrem Art 1), dafürzu sorgen, dass,,Verbraucher auf
freiwilliger Basis Beschwerden gegen Unternehmer bei Stellen
einreichen können, die unabhängige, unparteiische, trans-
parente, effektive, schnelle und faire AS-Verfahren anbieten".
Zeitgleich wurde auch die Verordnung (EU) Nr 524/2013 über
die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten
(ODR-VO) verabschiedet, mit der eine Europäische OS-platt-
f orm zur außergerichtlichen Online,Beilegung von Streitigkeiten
zwischen Verbrauchern und Unternehmern eingerichtet wurde.
Die Umsetzung (bzw Durchführung) dieser Rechtsquellen im
nationalen Recht erfolgte in Osterreich durch das Atternative-
Streitbeilegung-Gesetz (ASIG) und in Deutschland durch das Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). lm folgenden Beitrag
sollen die lnformationspflichten, welche durch die genannten
Rechtsquellen den Streitbeilegungsstellen und insb auch den
Unternehmern au{erlegt worden sind, näher dargestellt werden,
da sie in der Praxis offenbar (noch) zu wenig beachtet werden.

Europarecht: Das Neueste auf einen Blick
(F. W. Urlesberger) (S 695)

Der Beitrag berichtet über neue Entwicklungen in folgenden
Bereichen:
1. Binnenmarkt
2. Zusammenschlüsse
3. Außenwirtschaft

Rechtsprechung
Europarecht (S 699)

Arbeitsrecht (S 713)

Unternehmensrecht (S 7'1 7)

Wettbewerbsrecht (S 724)

Öffentliches Wirtschaftsrecht (S 725)
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Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung
an einer gewerblich tätigen Fonds-KG einkommenssteu-
erpflichtig

Bundesgerichtshof 72.10.2021. XI ZB 26/1.9x

Bundesgerichtshof 12J"0,2021 Xl ZB 31/79

Bundesfinanzhof 1,7.3.202L IV R 20118*
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Sonstiges

Bundesverfassungs- 3.1L.202L 1, BvL 1./19
gericht

Zeitlich unbegrenzte Erhebung von Erschließungsbeiträ- 2402
gen nach Eintritt der Vorteiislage mit dem Grundgesetz
unvereinbar

Zur Zulässigkeit und zu den Grenzen einer nach $ 9a der 2406
DFB-Rechts- und Verfahrensordnung gegen einen Liga-
teilnehmer für das Verhalten seiner Anhänger verhäng-
ten verschuldensunabhängigen Verbandsstrafe in Form
einer Geldstrafe

Bundesgerichtshof 4,I1.2021 IZB54/20

Die mit I gekeMelchneten Entscheidugen des BGH sind zm Abdruck ln der mtlichen Sammlug vorgesehen.

Nicht amtliche Leitsätze zu Entscheldugen des BGH slnd kusiv geselzl Leilsätze zu Entscheidugen der Instegerichte sind übemiegend düch den Einsender oder
die Redaktion verlasst.

Die mit einem x gekelwelchneten Entscheidugen sind zu Veröflentlichug ud Besprechug in den Etrlscheidugsamerkugen zm Wütschafts- ud Bankrecht (Wu3)
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Strafrecht am Punkt
* Privatanklage und Prozesskosten nach dem
Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz .

Mit dem Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz - HiNBG (BGBI I 20201L48) wurde die Frage des Prozess-

kostenersatzes in Privatanklagesachen geändert. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Neuregelungen.
Von Michael Rami

Beiträge
{ Update PSPP-Urteil: Kein Showdown in Luxemburg
Zum Veftragsverletzungsverfahren nach dem PSPP-Urteil des deutschen Bundesverfassungs-
gerichts
Ein |ahr nach dem spektakulären deutschen PSPP-Urteil hat die Kommission nun entschieden, ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten. Droht nun, was von der Kommission lange ver-
mieden worden war: ein Showdown in Luxemburg zur Frage, ob es einen integrationsfesten Kern des na-

tionalen Verfassungsrechts geben kann?

Von Thomas laeger

t Hass im Netz - Das H|NBG und die Probleme des Straf-,
Strafprozess- und Strafanwendungsrechts
Hass im Netz ist derzeit im Fokus der Strafirerfolgung, stellt diese aber auch vor große Herausforderungen.
Durch das Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz hat der Gesetzgeber die Mittel zur Bekämpfung wesentlich
geschärft. Der Beitrag analysiert die letzten legistischen Schritte in diesem Bereich und zeigt darüber hin-
ausgehende Probleme auf.

Von Farsam Salimi

Evidenzblatt
{ Anfechtungsrecht
oGH 19. 5. 2021, 17 0b 5121 s
1: Keine Quotenzahlung für nachträgliche Gläubigerin

Mit Anmerkung uon Maria Posani

* Arbeitsrecht .

OGH 22.6.2021, 10 ObS 67/219
2: Krankengeldanspruch und Entgeltfortzahlung

ä Bereicherungsrecht
oGH 2. 9.2021,9 0b 44/21t
3: Verjährung des Kondiktionsanspruchs nach 5 1431 ABGB

Mit Anmerkung von Raimund Madl

t Schadenersatzrecht . . .

OGH 24. 6.2021, 2 Ob 43121v
4: Verdienstentgang für verminderte Pflegeleistungen

Mit Anmerlcung von Christian Huber

oGH 21 . 7. 2021, 1 0b 137121 k
5: Zeltung mit unrichtigem Beitrag ist kein fehlerhaftes Produkt

t Strafprozessrecht
OGH 29. 7. 2021, 12 Os 45/21s
6: Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte
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tStrafrecht.,....
OGH 29. 7.2021, 12 Os 84/21a
7: Beseitigung der Gefährlichkeit von Mobiltelefonen

EvBl-Leitsätze
{ Arbeitsrecht .

oGH 14.9.2021,8 obA 54121t
l: Entlassung wegen Missachtung der angeordneten Absonderung als Corona-Verdachtsfall

oGH 2. 9.2021, 9 ObA 85t21x
2: Abschluss einer Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung muss vor der Ausbildung erfolgen

{Eherecht...
oGH 7. 9. 2021, 1 0b 145121 m
3 : Zum Mitschuldantrag im Scheidungsverfahren

* Familienrecht .

oGH 27.7. 2021, 5 0b 124t21b
4: Obsorge fiir die Vermögensverwaltung

t Schadenersatzrecht . .,
oGH 5. 8.2021, 2 0b 130120m
5: Schutz- und Sorgfaltspflichten gegenüber dem am Vertrag nicht beteiligten Zusteller

) Zivilverlahrensrecht . . . .

oGH 29. 9. 2021, 7 0b 122t21 y
6: Absonderung wegen COVID-l9 - keine Überprüfung durch das Bezirksgericht

* Strafprozessrecht
OGH 10. 8. 2021, 14 Os 34/21 p
7: Ermessen bei der Zusammenfassung von Schuldfragen

OGH 15. 9.2021,15 Os 68/21 w .

8: Wiederaufnahmebewilligung ist bindend

Bericht
t Osterreichische Tagung der Assistentinnen und Assistenten zum
Zivilverlahrensrecht
Zukunft der zivilrechtlichen Streitbeilegung: Digitalisierungsdruck und lnnovationsbedarf
Von T amara Vogelleitner

Standards
t lmpressum . .

{ Buchbesprechung

t Veranstaltungen & Seminare

Beilage
t Jahresregister 2021
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Aufsätze
Matthias Windorfer
Die Gestaltung von vertraglichen Weitergabeklauseln und ihre Auswirkungen
Der Beitrag untersucht Vertragsklauseln, die eine Vertragspartei zur Weitergabe eines Vertrags verpflichten, wenn
der Gegenstand, auf den sich der Vertrag bezieht, an einen Erwerber übertragen wird. Fokussiert werden dabei
Rechtsfolgen von Verstößen gegen solche Klauseln und Formulierungsvorschläge.

Simon Röß

Die Rechtsnatur von Kryptowährungsdarlehen
Gegenstand eines Kryptowährungsdarlehens (auch Kryptodarlehen genannt) ist die darlehensweise Überlassung
von Kryptowährungen. Der Beitrag befasst sich mit der Rechtsnatur von solchen Vereinbarungen, die im unter-
nehmerischen Bereich bereits die Gerichte beschäftigen.

Zur Rechtsprechung

Andreas Slizyk
Konkretisierung der Sch merzensgeld bemessung
(OLG Frankfurt a.M., NJW 2021,379I)

Bericht

Thomas Stögmüller
Die Entwicklung des lT-Rechts im Jahr 2O2l

Kanzlei & Mandat

Carsten Krumm

Verteidigung gegen die Vollstreckung ausländischer Geldsanktionen

Buchbesprechungen

Hohenstatt: Umstrukturierung und Übertragung von Unternehmen (Cord Meyer)

NJW-aktuell

3745

Editorial
Gewaltenverteilung
C. Treffer

Agenda

Meldungen / Kolumne

Gesetzgebung

Rechtsprechung in Kürze

Entscheidung der Woche

Leserforum

lnterview
Der lnfluencer-Anwalt
T. H. Walter

Forum
lst das Pflichtteilsrecht noch
zeitgemäß? M. Lehner

Aus der Anwaltschaft
Der Koalitionsvertrag aus
Anwaltssicht S. Göcken

Ausbildung und Karriere
ua: Einstiegsgehälter wachsen
in den Himmel J. Jahn

Rubrikenmarkt

web.report

Stellenmarkt

Beck'sche Zeitsch riften

Buchhinweise

Veranstaltungshinweise

Heftvorschau/lmpressum
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Zivilgerichte

BGH t6.O7.21 - V ZR 1.19/20
Beurkundung als Zeitpunkt der,,Kaufentscheidung"
bei öffentlicher Außerung 3781

Europäische Gerichte

EuGH 25.11.2I - C-289/2O
Begriff ,,gewöhnlicher Aufenthalt" bei
Ehescheidungen (Anm. P. Mankowski)

Verfassungsgerichte

SächsVerfGH 27.1,0.21, - Vf. 49'lV-21 (HS)

Zugang zum juristischen Vorbereitungsdienst
bei verfassungsfeindlichem Handeln

SächsVerfGH 04. 1,.2I - Vt. 9 ilY-2t (eA)
Vorläuf ige Zulassung zum juristischen
Vorbereitungsdienst

BGN 29.O9.2I - tV ZR 99 /20
Aufrechnung mit Beitragsrückständen in der
privaten Krankenversicherung
(Anm. E. Frohnecke)

BGH 09.09.21 - I ZR 113/1"8
Urheberrechtsverletzung durch Framing -
Deutsche Digitale Bibliothek ll
(Anm. F. Hofmann)

OLG Frankfurl a.lr4. 17.06.21- - 22 U 181./20
Erhöhung des als angemessen erachteten
Schmerzensgeldes

INHALT

Rechtsprechung

OLG Nürnbere 29.O4.2I - 13 U 2
Bauhandwerkersicherung für i
Gerüstbauarbeiten

3777

Strafgerichte

BGH 22.06.21 - 2 StR L3I/2r
Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Schutz-
befohlener gegen,,Stiefgroßvater"

3776

Verwaltungsgerichte

3779 VGH Mannheim O2.11.2I - 1S 2BO2/21
Ausschluss des Verwaltungsrechtswegs wegen
lfSG-Entschädigungsansprüchen

OVG Schleswig 1,6.O8.2I - 5 LA I17 /2t
Fahrtenbuchauflage wegen Geschwindigkeits-
verstoßes

Arbeitsgerichte

3783 BAG 15.06.21 - 9 AZR 2I7 /20
Wegfall der Beschäftigung kraft Organisations-
entscheidung

3786 Sozialgerichte

379t

BSG I2.O5.21 - B 11. AL 6/20 R

Arbeitslosengeldanspruch trotz Unterhaltsbeihilfe
nach Referendariat

t a
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DIE ERSTE SEITE

Markus Haftung, RA, Mediator

Das beA - Schmerzensthema der Anwaltschaft

WIRTSCHAFTSRECHT

Dr. Björn Herbers, M.B.L., RA, und ftristoff Soltau, LL.M., RA

Das EuG-urteil in der Sache Altice zum vollzugsverbot in der Fusionskontrolle:
Auswirkungen auf die M&A-Praxis | 3011

Dr. Nils Krause, LL.M., RA/FAHaGesR/FAStR/solicitor, und sebastian 0ppolzer, RA

Club Deals in M&A-Transaktionen | 3017

STEUERRECHT

Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. RiBFH

BB-Rechtsprechungsreport zur Besteuerung der Kapitaleinkünfte 202i | 303 j

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dr. Norbert lüdenbach, WP/SIB, und Daniel Schubert

BB-IFRS-Report2021 | 3051

ARBEITSRECHT

Prof. Dr. Alexander Eufinger

Die Novellierung des statusfeststellungsverfahrens nach s 7a sGB rv | 3060
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Wirtschaftsrecht n

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Warnhinweise aufTabakerzeugnissen (9.1 2.2021 - C-37 O/20)
BGH: Kein Hin- und Herwechseln zwischen Herstellungs- und Geld-
ersatzanspruch (23.9.2021- lX ZR 1 1B/20)
BGH: Mietvertrag über Photovoltaik-Anlage - unwirksame Kläusel
über Fälligkeit der Mietzahlung (11 J|1.2021 - |XZR237 /20)
OLG Rostock: Betriebsschließungsversicherung - kein Leistungs-
anspruch für den Zeitraum vor Aufnahme von COVID-19 in das lf5G
(1 4.12.202'l - 4 U 37 121 und 4 U 1 5/21)

Verwaltung
Destatis: Weniger Unternehmensinsolvenzen von Januar bis Sep-
tember 2021

Aufsätze
Dr. Björn Herbers, M.B.L., RA, und Christoff Soltau, l-1.M., RA

Das EuG-Urteil in der Sache Altice zum Vollzugs-
verbot in der Fusionskontrolle: Auswirkungen auf
die M&A-Praxis

Die meisten Fusionskontrollordnungen basieren auf dem System

der ex-ante-Kontrolle: Erfüllt eine Transaktion den Tatbestand eines
anmeldepfl ichtigen Zusammenschlussejs und überschreiten die par-

teien die (meist) umsatzbezogenen Aufgreifschwellen, muss die
Transaktion vor ihrem Vollzug von der Kartellbehörde freigegeben
werden (sog. Durchführungs- oder Vollzugsverbot). Erst im Sommer
betonte die für Wettbewerbsfragen zuständige Kommissarin Mar-
gretheVestager abermals die hohe Bedeutung, die die Kommission
dem bußgeldbewehfien Durchführungsverbot beimisst und warnte
die Unternehmenswelt, dass Verstöße - sog. Gun Jumping - ,,sehr
ernst" genommen würden. Umso wichtiger für Unternehmen sind
klare Vorgaben dazu, wann bspw. bei Standardmaßnahmen der
M&A-Praxis, wie Pre-Closing Covenants, qin Verstoß gegen das
Durchführungsverbot vorliegt. Auf EU-Ebene ist die Bußgeldent-
scheidung gegen Altice aus dem Jahr 201 8 der zentrale Fall. Zu die-
ser Entscheidung der Kommission ist am 2292021 das Urteil des
EuG ergangen, das, zumindest bis zu einem EuGH-Urteil (Altice hat
am2;12.2021 Rechtsmittel gegen das EuG-Urteil eingelegt) oder bis
zu einem anderen paradigmatischen Verfahren, den ,,Goldstandard"
für das Vollzugsveibot der EU-Fusionskontrolle darstellt.

Dr. Nils Krause, LL.M., RA/iAHaGesR/FAStR/Soli.itor, unO 
@

Sebastian Oppolzer, RA

Club Deals in M&A-Transaltionen
Die globalen M&A-Märkte sind weiterhin und trotz COVID-I9 stark
in Bewegung. lnsbesondere in kompetitiven Auktionen, aber auch
unabhängig davon, bilden sich immer wieder Bietergemeinschaf-
ten und versuchen das jeweilige Zielunternehmen im Rahmen ei-
nes sog. Club Dealizu enruerben. Wenngleich in der Praxis eher FF

nanzinvestoren untereinander einen Club im Erwerbsprozess bil-
den, ist das Phänomen der Bietergemeinschaft nicht auf sie be-
schränkt. Der Beitrag setzt sich mit den typischen Regelungen in
einem solchen Club sowie dbn damit verbundenen übernahme-
und kapitalmarkt-rechtlichen sowie kartellrechtlichen Besonder-
heiten auseinander.

Entscheidungen
EuGH: Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug, wenn der wahre
Lieferer nicht namhaft gemacht wbrden ist (Tschechisches Vorab-
entscheidungsersuchen) (8.1 2.2021 - C-1 54/20)

Verwaltung
BMF: Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 ESIR); vorübergehende
Verlängerung der Reinvestitionsfristen
('t5.12.2021 - tV C 6 - S 21 38 /19/ 10OO2.OO3)"

LSIN: Grundsteuerreform in Niedersachsen - 2022 geht's los!
FinMin Hessen: Reform der Grundsteuer verabschiedet
STMFH: Bayerns neue Grundsteuer ist einfach, unbürokratisch und
transparent - Umsetzung mit vielfältigem Serviceangebot läuft auf
Hochtouren

Gesetzgebung
BT: CDU/CSU will FrisWerlängerung für Steuererklärungen

Aufsatz

Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. RiBFH

BB-Rechtsprechungsreport zur Besteuerung
der Kapitaleinkünfte 2021

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Rechtsprechung insbeson-
dere des, Bundesfinanzhofs zur Besteuerung der Kapitalginkünfte
seit Ende 2020.Er führt den Rechtssprechungsreport 2020 fort. lm
Fokus der Rechtsprechung zu den laufenden Kapitalerträgen stan-
den u.a. Gold-Zertifikate. Hinsichtlich der Besteuerung der Vermö-
genssubstanz von.Kapitalanlagen ging es neben Veräußerung und
Untergang von Aktien um die steuerneutrale Umwandlung von Ka-
pitalforderungen in andere Wertpapiere, die Zuteilung neuer Antei-
le an einer Körperschaft wie auch um Managementbeteiligungen.
Schwerpunkte waren weiter Einkünfteerzielungsabsicht und Ver-
lustverrechnungsbeschränkungen. Die Rechtsprechung beschäftigt
haben i. Ü. v. a. Schneeballsysteme, Ausnahmen von der Abgeltung-
steuer und die Korrektur des Kapitalertragsteuer-Abzugs. Highlight
war erste höchstrichterliche Rechtsprechung zu Cum/Ex. Der Bei-
trag schließt mit einem Fazit.

EntscEreidnlng

BFH: Abgrenzung Lieferung und sonstige Leistung bei der Abgabe 3044
von Speisen
(26.8.2021 -V R42/20)

Neuerscheinung Buch
Taeger/Gabel {Hrsg.) DSGVO - BDSG - TTDSG

4. Autlage 2022, Kommenta4 2.426 5., geb., C 298,-
lSBN: 978-3-8005-1 760-7 lnfos unter: shop.ruw.de/1 7602

Neuerscheinung Buch
Christoph Louven

Unternehmenskaufvertrag
1. Auflage 2022, Betriebs-Berater Schriftenreihe Wirtschaftsr€cht

580 S., Broschur, € 1 39,-

ISBN: 978-3-8005{687-2/ lnfos unter: shop.ruwde,/16872

, SteuerreLht
300e Sie Woche inn ßliek

301 1

30't7

3029

3031

Eartsche!dungen

BGH: Verkaufsprospekt als solcher ist nicht KapMuG-fähig 3025
(21.9.2021- Xl ZB 30/19 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Michael Zoiler, RA/FASIR)

AG Hamburg: Amtswegig bestellter lnsolvenzverwalter ist nicht 3026
Datenverantwortlicher im Sinn der DSGVO
(15.11.2021 - 11 C75/21)
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Bilanzrecht und Belliebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
nSB: Anderungen der Übernahmevorschriften zu IFRS 1 7

EFRAG: Hintergrundpapier zu Tochterunternehmen ohne Rechen-

schaftspflicht
GRI: Zusammeharbeit CDP und GRI ' '

DRSC: Vierte Eingabe zur EU-Taxonomie-VO an die Europäische

. Kommission

EU: Delegierte Vergrdnungen zur EU-Taxonomie-Verordnung im

EU-Amtiblatt veröffentlicht

Wirtschaftsprüfung
IDW: Verabschiedung von |DW-Verlautbarungen vor dem Hinter-
grund der neuen GoA

IDW: BaFin-Hinweise zur Prüfung von Wbrtpapierinstituten

WPK: Schwerpunkte der Abschlussdurchsicht der,WPK für 2022

Auf5atz

Dr. Norbert Lüdenbach, WP/StB, und Daniet Schubert

BB-IFRS-Report 2021

Als Fortführung der ee-ifnS.neporte in den Jahren 2007-2020 the-

matisiert der Beitrag in kompakter Weise die finalen Neuerungen

und Anderungsvorhaben am Regelwerk der IFRS im Jahr 2021. Dar-

gestellt werdän die partiellen Einzeländerungen an den IFRS nebst

dem seit dem letzten Beitrag veröf.fentlichten Diskussionspapier zu

Unternehmenszusammenschlüssen unter gemeinsamer Behen-

schung. Die weiteren Projekte des. IASB zu Slandardset2ungsaktivi-

täten werden überblicksartig behandelt. Ein erneutes Augenmerk

wird auf das Arbeitsprogramm des IFRS lC gelegt, das sith Anwen'

dungsfragen im Zusammenhang mit dem Regelwerk widmet.

Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Entscheidung
BAG: Vorweggewährung von Stufen nach 5 16 Abs.5 Satz 1 TV-H

- Abschmelzen bei Stufenaufstieg? (15.7.2021 - 6 AZR561/20)

BAG: Berückichtigung eihschligiger Berufserfahrung nach 5 16

Abs. 2 Satz 3 TV-L bei der Stufenzuordnung - Erwerb einschlägiger

Berufserfahrung - Aherkennung von Zeiten vorheriger förderlictier

Tätigkeiten - Ermessensa usübün g ( 1 5.1 0.202 1 - 6 AZR 268 I 20)

Personalien
BAG: Dr. Anno Hamacher neuer Richter am BAG - Richter'am BAG

Dr. Hinrich Vogelsang irh Ruhestand

Veranstaltung
1 6. Mannheimer Ar.beitsrechtstag

Aufsatz
Prof. Dr. Alexander Eufinger

9.Män2022

'ln.halt'I

3059

3060

3064

Die Novellierung des
3os1 ' nach 5 7a SGB lV

Entscheidung

BFHr Aufspaltungsbedingter Übertragungsgewinn ist Organträge-

rin zuzurechnen
(11..8.2021 - I R27 /18 - dazu BB-Kommentar von

Carina Parlt RAin/stBin)

Neuerscheinüng Buch
Hommel/Dehmel

Unternehmerubewertung case Dy case

L Auflage 2021, 395 5.. Broschur, € 42,-

ISBN: 978-3-8005-1 771 -8 / lnfos nntel shop,ruw.dell 771,8

Nahezu jeder Arbeitgeber ist bereits konfron-

tiert gewesen, ob die Tätigkeit eines Beschäftigten'eine selbststän-

dige Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung darstellt. Diese

Bewertung hat erhebliche sozialversicherungs- sowie arbeitsrecht-

liche Folgen, Untär Umständen kann eine falsche Bäwertung sogar

strafrechtliche Konsequenzen zeitigen..sowohl der Auftraggeber

als auch der Auftragnehmer sind hier dem Risiko der Scheinselbst-

ständigkeit ausgesetzt. Bei entsprechenden Unklarheiten besteht

daher die Moglichkeit, nach 5 7a SGB lV einen Antrag bei der'Clea-

ringstelle derbeutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) auf

Statusklärung zu stellen (sog. Statusfeststellungsverfahren). Das

Statusfeststellungsverfahren soll Erwerbstätige und ihre Auftragge-

ber vor den Risiken einer falschen Siatuseinschätzung schützen. Je-

doch ist dieses Verfahren in der Praxis mit zahlreichen Nachteilen

verbunden: Vor'diesem Flintergrund hat der Gesetzgeber zum

1.4.2022 eine'Novellierung des Statusfeststellungsverfahrens vor-
genommen.

Entscheidung

BAG: Tariffähigkeit einer Arbeithehmervereinigung - DHV
(22.6.2021- 1 ABR 28120 - dazu BB-Kommentar von

Michaela Massig), RAin/FAinArbR)

Fortbildun gszertifi kat
nach s 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Die Erste Seite
Markus flartung, RA, Mediator
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Seite 2701 bis 2764Zeitschrift für das gesamte lnsolvenz- und Sanierungsrecht

. ZlnsO-Aufsätze

Zum Begriff der Gläubigerbenachteiligung (S. 2701)

von Professor Dr. Markus Gehrlein, Landau in der Pfalz

Die Beschlussaufhebung nach $ 78 Abs. 1 lnsO {S. 2708)

von Richter am Eundesgerichtshof Dr. Volker Schultz, Karlsruhe

Zum Vorvrrurf eines gerichtsseitigen .,vielfachen Fehlgebrauches" der . . :. -. -

Rücknahmefiktion ($ 305 Abs. 3 lns0) (S. 2716) '.,;''' : ''
von Richter am Amtsgericht Hamburg - lnsolvenzgericht - Fmnk Frind, Harnsuig

Zum Verjährungsbeginn beim strafbaren Bankrott gemäß S 2S5JAbs*-'.:: ..

SIGB - Zugleich eine Anmerkung zu BGH, Beschl.v. 15.4.2A20;.5 StR i

435t19 (ZlnsO 2O2O, 12431 (5.2721) 
:

von Dr. Maximilian Lenk, Tübingen

Vergütungskontrolte und Probteme der Aufsicht (S. 2725) 
'l

von Dipl. RPfl. (FH) Stefan Lissner, Konstanz

. Zlnso-Dokumentation

Sanierungsmonitor lll. Quartal 2021 - lnsolvenzsanierungen in der
Kurzanalyse (5. 2730)
von Dr. Andreas Fröhlich, Baker Tilly München

. zlnso-Rec un

Anmeldung von Forderungen in einem Sekundärinsolvenzverfahren
nach Maßgabe des Rechts, das in dem Staat gilt. in dem das
Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet worden ist (5. 2735)
EUGH, Urt. v. 25.1 1.2021 - C-25nA

Antragsberechtigung des lnsolvenzverwalters im Adhäsionsver-
fahren (5.274a)

BGH, Beschl. v.26.14.2021- 4 StR 145121

lnsolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot bei unberechtigtem Steuer-
ausweis i.S. des 5 14c Abs. 2 USIG (5.2742)
BFH, Beschl. v.26.8.2A21- V R 38/20
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Michael tsretz

RA Dr. Christian Brünkmans

RA Dr. Jan de Weerth

Prof. Dr. Ulrich Foerste

RA Dr. Michael C. Frege

RiAG Frank Frind

RIPCH a.D. hof. Dr. Markus Gehrlein

Pröf. Dr. Hugo Grote

RA Dr. Andreas Henkel

WPYSTB Michael Hermanns

Prof. Dr. Heribert Hirte

RA Martin Horstkotte

Präs. LG a.D. Prof. Dr. Michaei Huber

RA Peter J. Hützen

RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Wolfgang Marotzke

RA Prof. Dr. Torsten Martini

Prof. Dr. Sebastian Mock

RA Dr. Patrick Mückl

Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser

RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG Dr. Dietmar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus Pannen

RiBGH a.D. Prof. Dr. Gerhard Pape

RA Dr. Christoph Poertzgen

RA Stephan Ries

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Vors. RiOLG Katrin van Rossum

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH Dr. Volker Schultz

RA Ralph Veil

RiBGH a.D. Gerhard Vill
OSIA Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmeyer

Schadensersatzanspruch gegen den Nachlassinsolvenzverwalter wegen
verspäteter lnsolvenzantragstellung (5. 27 52)
LG Hamburg, Urt. v. 2O.9.2A21 - 3A4 O 4A7/20
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ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

In dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten Veröffentlichungen
aus dem Bereich des lnsolvenzrechts.

ZlnsO-RechtsPrechungsreport

. lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Anmeldung von Forderungen in einem Sekundärinsolvenzverfahren nach Maßgabe des Rechts, das in dem
Staat gilt, in dem das Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet worden ist . . .

EuGH, Urt. v.25.11-2021 - C-25/20

Antragsberechtigung des lnsolvenzverwalters im Adhäsionsverfahren
BGH, Beschl. v.26.10.2021 - 4 SIR 145/21

lnsolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot bei unberechtigtem Steuerausweis i.S. des 5 14c Abs. 2 USIG
BFH. Beschl. v. 26.8.2021 -V R 38/20

Haftung des Geschäftsführers von geschäftsführender Kommanditisten-GmbH gegenüber GmbH 6 Co KG

OLG Hamburg, Urt. v. 17.9.2021-11U71/20 (n. rkr.)

Feststellungsklage nach SS 180 ff. lnsO als originäre Kammersache . . . .

LG FrankfuryM.. Beschl. v.25.10.2021 - 2-13 O 163/21

Gesetztiches Pfandrecht bei,Hinterlegung von Sicherheit
LG Gera, Beschl. v. 16.4.2021 - 4 O 1999/19

Unangemessene und willkürliche Auflagen bei der Prüfung einer Gläubigerliste .

LG Gera, Beschl. v. 17.12.2019 - 5 T 497/19

Schadensersatzanspruch gegen den Nachlassinsolvenzverwalter wegen verspäteter lnsolvenzantragstellung
LG Hamburg, Urt. v.20.9.2021 -304O 407/20

2752
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Aufsätze Christian Arnold / Sibylle Romero / lonos B. Hofer -,,Stay on Board"

- Auswirkungen des FüPoG ll auf Vorstandsverträge

Dominik Skaurodszun - Kryptowerte im lnsolvenzverfahren des

Antegers oder Emittenten

Helmut Zipperer- Sind die SS 56 f. lnsO richtllnienkonform?
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Rechtsprechung Zur Zutässigkeit einer Setbstzahlerpauschale bei SEPA-Überweisun-

gen in Altverträgen (,,Vodafone Kabel Deutschland")

(EuGH v. 2j22021- C-484120)

Zurechnung eines aufspaltungsbedingten Übertragungsgewinns zur

Organträgerin (BFH v. 11.8.2021 - I R27l1B)

Kapitatherabsetzung in Fotge eines Detisiing zur Ermöglichung des

Erwerbs der von der AG emittierten Wertpapiere durch sie selbst

(KG v. 25.3.2021 - 12 AktG 1121)

Vortäufige Abwehrdeckung aus D&O-Versicherung fur Ex-Chefbuch-

halter der Wirecard AG (OLG Frankf urt v. 4.8.2021 - 1 W 13121) ..

Nationales Recht mal\geblich für Frist für die Anmeldung von

Forderungen im Sekundärinsolvenzverfahren (,,Alpine BAU")

(EuGH v. 25.11.2021- C-25120)

Bestimmung einer Mietzahlung als unentgeltliche Leistung i.S.d.

S'134 lnsO nach Umfang der mietvertraglich vereinbarten Rechte und

Pf tichten (BGH v. 11.11.2021- lX ZR 237120)
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Aufsätze

Christion Arnold / Sibylle Romero / tonas B. Hofer -,,Stay on Board" - Auswirkungen des FüPoG ll aul Vorstandsverträge

An12.8.2021ist das ,,Gesetz zur Ergänzung und Anderung der Regetung {ür die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in

der Privatwirtschaft und im öffentUchen Dienst" (,,FuPoG ll") in Kraft getreten. lm Wesentlichen regelt das FüPoG ll ein Bestellungsgebot, wonach

ab vier Vorstandsmitgliedern jeweils mindestens ein Vorstandsmitglied eine Frau und ein Mann sein muss, eine verschärfte Begründungspflicht

für Zielgröt5en sowie verschärfte Transparenz- und Pubtizitätspflichten. lm ,,Endspurt" hat der Gesetzgeber zudem einen neuen S 84 Abs. 3 AktG

eingeführt, der einen Anspruch auf Widerruf der Bestellung mit Zusicherung der Wiederbestetlung des Vorstandsmitglieds im Fall von Mutter-

schutz, Elternzeit, der Pflege eines Familienangehörigen oder Krankheit regelt. Der vorliegende Beitrag untersucht die für die Praxis verbundenen

Auswirkungen dieser ausschliet5lich amtsbezogenen Regelung auf die Anstetlungsverträge der Vorstandsmitgtieder. . . . ... . 2605

Dominik Skaurqdszun- Kryptowerte im lnsolvenzverfahren des Anlegers oder Emittenten

Durch den enorm angestiegenen Einsatz der Kryptowerte in der Praxis steigt die Wahrscheintichkeit, dass Rechtsfragen zu Kryptowerten i.S.v. S 1

Abs, 11 Satz 4 KWG auch im Fall eines lnsolvenzverfahrens des Anlegers oder Emittenten zu ktären sind. Dieser Beitrag erörtert, welche Krypto-

werte nach S 35 lns0 zur lnsolvenzmasse des Anlegers gehören und daher vom lnsolvenzverwalter nach S 159 lnsO zu verwerten sind, wie diese

Verwertung auch gegen den Witten des Schuldners erzwungen werden kann, wenn etwa die Herausgabe des kryptografischen Schlüssels verwei-

gert wird, und welche insotvenzrechtliche Rechtsposition einem Anleger im lnsolvenzverfahren des Emittenten zukommt. . . ... 2610

Helmut Zipperer - Sind die SS 56 f. lnsO richtlinienkonform?

Die Richttinie (EU) 2019/.1023 vom 20.6.2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschutdung und überTätigkeitsverbote sowie über

Mat\nahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, lnsolvenz- und Entschutdungsverfahren und zur Anderung der Richttinie (EU)

201711132 (kurz: RRL, ABL. EU Nr. L 172 v. 26.6.2018) behandelt in den Art. 26 und 27 die Bestettung, Aufsicht und Entlassung von lnsolvenz- und
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Restrukturierungsverwaltern. Dazu müssen die Mitgtiedstaaten u.a. sicherstellen, dass die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren der

Besteltung und der Kontrolle ,,klar, transparent und fair" sind. Genügen die SS 56f. InsO diesen Anforderungen oder besteht ein Umsetzungsbedarf?

Der Beantwortung clieser Frage widmen sich die folgenden Ausführungen, wobei sie sich dem Thema von einer europarechtlichen Perspektive

Tobea Bouermeister - 2 zu 0 lür die Legal Tech-Abtretungsmodelle

Nach dem ersten Grundsatzurteil zu Legat Tech-Abtretungsmodellen im Verfahren LexFox I folgte im Kontext der Air Bertin-lnsolvenz nun das

zweite. Der Beitrag geht der Frage nach, ob dieses 2 zu 0 ihren Sieg imptiziert oder 0b mit einer Nachsplelzeit zu rechnen ist. ..,..,.,

Rechtsprechung

2625

t6tu

Bank- und Kredltsicherungsrecht

Zur Zulässigkeit einer Selbstzahlerpauschale bei SEPA-überweisungen in Alt-

verträgen (,,Vodalone Kabet Deutschtand") (EuGH, Urt. v. 2.12.2021 - C-484120)

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Zurechnung eines aufspaltungsbedingten Übertragungsgewinns zur 0rganträ-

gerin

Beendigung des Amtes des Abwicklers bei nachträgLichem Eintritt von Bestettungs-

hindernissen

Kapitalherabsetzung in Folge eines Detisting zur Ermöglichung des Erwerbs

der von der AG emittierten Wertpapiere durch sie selbst

Vertrags- und Haftungsrecht

Keine Haftung des Verkäuiers bei ausgeschlossenem Einftuss seiner unzutreffen-

den öffentlichen Autserung über Eigenschaften der Kaufsache auf Kaufentschei-

dung

Vorläufige Abwehrdeckung aus D&0-Versicherung für Ex-Chefbuchhatter der

Wirecard AG

Keine Ersatz des Vergleichsbetrags zur Beilegung eines Prozesses in den USA durch

D&0-Versicherer

(BFH, Urt. v. 11.8.2021 - I R 27118)

(OLG Düsseldorl, Bescht. u.21.5.2021- 3 Wx l7l21) ......,..,2634

(KG, Beschl, v.25.3.2021- 12 AktG V2l) 2634

(BGH, Urt. v.16.1.2021- V ZR 119/20) 2643

(0LG Frankfurt, Beschl. v. 4.8.2021- 7 W 13121) 2646

(0LG Frankfurt, urr. v. 17.3.2021 - 7 U 33/19 tls.l) 2652

2631

lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Nationales Recht maßgeblich für Frist lür die Anmeldung von Forderungen im

Sekundärinsolvenzverfahren (,,Alpine BAU") 2652(EuGH, Urt. u. 25.11.2021 - C-25120)

Neuauf lage mit JStG 2020.
Der Klassiker - in Neuauflage - reagiert auf die zahl
reichen Anderungen der letzten drei Jahre.

Als ausgewiesener Kenner der Materie erläutert der Autor
systematisch und detailliert wie sich steuerliche Vorteile

optimal nutzen und Fehlervermeiden lassen.

Beste I le n Sie jetzt versan dkosten f re i u nte r otto-schm idt.de
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Bestimmung einer Mietzahlung als unentgeltliche Leistung i.S.d. S 134 lnsO

nach Umfang del mietvertraglich vereinbarten Rechte und Pflichten (hier: Ver-

mietung von Photovoltaikmodulen)

Beweislast des lnsolvenzverwalters für die Annahme eines Scheinarbeitsverhältnis-

ses im Rahmen der lnsolvenzanfechtung

(BGH, Urt. v. 11.11.2021 - lXZR237l20)

(LA€ Köln, Urt. v.8.4.2021 - 6 Sa 1159/20) 2661

2655

2664

2670

Arbeits- und Sozialrecht

Zur Berechnung von Karenzentschädigung unter Einbeziehung seitens einer 0ber-

gesellschaft gewährter Restricted Stock Units

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

Keine Prozesskostensicherheit im Falle eines Antrags auf Aufhebung des Schieds-

spruchs durch Antragsgegner im Votlstreckbarerklärungsverfahren

(LAG Hamm, Urt. v.11.8,2021- 10 Sa 284/21)

(BGH, Bescht. u. 23.9.2021 - I 78 21121)

ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechung

BGH: Schadensersatzanspruch eines Dieselkäuiers gegen Audi AG trotz verbrieften Rückgaberechts

BGH zum Schadensersalzanspruch von Gläubigern wegen Vermögensverschiebung durch Schuldner vor lnsolvenzeröffnung

KG: BestettungvonOrganvertreterndurchGmbH-Gesellschafterversammlungtrotzlnsolvenzeröffnung,...,,..r.,.,..,..,.,....,

LAG Köln: Keine Nachgewährung von Urlaubstagen bei Corona-Quarantäne ..,.,..,...
FG Münster: Anteitiger Übergang des vortragsfähigen Gewerbeverlusts einer GmbH auf atypisch stille Gesetlschaft. . , . . , , , . . .

Gesetzgebung

BMAS: Erneute Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld ,,,.,.....,.,
EU: Neue Vorschriften zum Schutz von Whistteblowern

Z*itscirr[ft und #nE!$e-üat**bairk gctr]dirspn uu$e?]]r?!en!

Nutzen Sie lhre Ontine-Vorteile und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren atten Zugang

noch nicht vertängert? !{un{ieils*rvic* i *Le:t*n: {.i:tJlS3738-S9?.

Sank'l*Faü: Mit dem QR-Code auf dem Heft-Cover gelangen Sie direkt zur Beitragssammlung.
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Gut auf die Prüf u ng vorbereitet?
Dieses neue Handbuch, von erfahrenen Praktikern verfasst

riqhtet sich an alle steuerlich Verantwortlichen vom Kleinunter-

nehmen bis zum Konzern. Als Werk des ersten Zugriffs bietet

es eine praxisnahe Darstellung aller wichtigen Fragestellungen

rund um die Betriebsprüfung.
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Zwei, die zusammengehören:
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Aufsätze > Wolter Boyer / lulia Marie Horner / Sven Möller - Bedeutung und

Grenzen der Legitimationswirkung der Geseltschafiertiste gem. S 16

Abs. I Satz 1 GmbHG - Diskussion der neueren Rechtsprechung des

BGH und aktuetler Stellungnahmen aus dem Schrifttum

Gina Rabeo Rolfes / Shkelqim Berisho - Der Schutz der Gtäubiger

des Geseltschafters einer GmbH mit gebundenem Vermögen .

Rechtsprechung > Rechtsanwalt: Sorgfaltspflichten des Anwatts bei Verwendung des

beA (BGH, Beschl. v. 11.5.2021 - Vlll ZB 9/20 tls.l)

GmbH-Recht: Gründungsaufwand bei Formwechsel einer KG in eine

GmbH (KG, Besch l. v. 26.10.2021 - 22 W 44121, rkr,)

m. Anm. Thomas Wachter

GmbH-Recht: Zum Umfang der Prüfungsbefugnis des Register-

gerichts hinsichttich der eingereichten GmbH-Gesetlschafterliste

(0LG 0tdenburg, Beschl. u.26.7.2021 - 12W 11121, rkr,)

m. Anm. Korsten Haase ...

lnternationales Steuerrecht: Sog. Typenvergleich zur Qualifizierung

von Ausschüttungen einer auständischen Geseltschaft

(BFH, Urt. v. 18.5.2021 - I R 12118) m. Anm. Alexander Kratzsch

DBA: Abkommensrechtliches Schachte{priviteg fur Ausschüttungen

einer Luxemburger SICAV (BFH, Urt. v. 15.3.2021 - I R 61nD

lnsolvenz/Finanzgerichtsordnung: Unterbrechung eines AdV-Ver-

fahrens wegen lnsolvenzeröffnung über das Vermögen des Antrag-

stetlers (BFH, Beschl. v. 30,6.2021 - I B 43120 (AdV))

-

GmbHR im Blickpunkt Götz T. Wiese - Wichtige Themen des Unternehmensteuerrechts im

)ahr 2022 - ein Ausblick nach der Waht . .
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Dietmar Gosch, WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Hamburg/München'WP/SIB Prof. Dr, Norbert Neu, dhpg

Dr. Harzem & Partner mbB, Bonn'Ltd. RegDir, RalJ Neumann, Finanzamtfür Gro[\- und Konzernbetriebsprü-
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Aufsätze

Prof. Dr. Walter Boyer / tulio Morie Horner / Dr. Sven Möller - Bedeutung und Grenzen der Legitimationswirkung der Gesellschafterliste

gem. S 16 Abs.1 Satz 1 GmbHG - Diskussion der neueren Rechtsprechung des BGH und aktuetler Stellungnahmen aus dem Schrifttum

Der ll. Zivilsenat des BGH hat in neuerer Zeit in mehreren Entscheidungen die traditionetle Dogmatlk zur Legitimationswirkung der Gesellschafter-

liste nach S 16 Abs. I Satz 1 GmbHG mehrfach bekräftlgt, jndes vereinzelt auch Formulierungen gewählt, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten

geben, im Schrifttum unterschiedlich aufgenommen wurden und in ihren Aus- und Folgewirkungen daher einer eingehenderen Untersuchung

bedürfen. Die Ausführungen wollen einen weiteren Beitrag leisten zu einer stringenten und auch sachgerechten Dogmatik einerseits des S 16

Abs. I Satz 1 GmbHG, andererseits aber auch zur Paral[etvorschrift des S 67 Abs. 2 Satz 1 AktG.

6ina Robeo Rolles / Shkelqim Berisho - Der Schutz der Gtäubiger des Gesellschalters einer GmbH mit gebundenem Vermögen

Das Konzept des ,,Verantwortungseigentums" bzw. ,,treuhänderischen Unternehmertums" hat Eingang in den Koalitionsvertrag von SPD, BÜNDNIS

90/DlE GRüNDEN und FDP gefunden. Ein Vorschlag zur Umsetzung als GmbH mit gebundenem Vermögen (GmbH-gebV) ist bereits von einer

akademischen Arbeitsgruppe vorgelegt worden. Herzstück des Konzepts und Entwurfs ist die dauerhafte Vermögensbindung. ln ebendieser wird

jedoch von Teilen der Literatur eine Belastung der Gesellschafiergläubiger gesehen. Der Beitrag untersucht, ob die Gesetlschaftergtäubiger auf-

grund der Auswirkungen der Vermögensbindung tatsächlich benachteitigt werden, sowie deren Schutz, wenn der Gesetlschafter Vermögen in

Beratermodul Steuerrecht - Die Datenbank für die rechtsgebietübergreifende Beratung.

Jetzt 4 Wochen gratis nutzen! www,otto-schmidt.de/bmstrr



GmbFlR vzozzR2

lnhatt

Rechtsprechung

Gesellschaftsrecht

Rechtsanwalt: Sorgfaltspflichten des Anwalts bei Verwendung des beA

GmbH-Recht: Gründungsaufwand bei Formwechsel einer KG in eine GmbH

GmbH-Recht: Zum Umfang der Prüfungsbefugnis des Registergerichts hinsichttich

der eingereichten GmbH-Gesellschaftertiste

(BGH, Bescht. v. 11.5.2021 - Vlll ZB 9/20 lls.l)

(KG, Beschl,ru 26.10.202l - 22W 44121)

m. Anm. Thomos Wochter.

(OLG 0ldenburg, Bescht. v. 26.7.2021- 12W 71121)

m. Anm. Karsten Hoase ..

JL

32

38

Steuerrecht

lnternationales Steuerrecht: Sog. Typenvergleich zur Qualifizierung von Aus-

schüttungen einer ausländischen Gesellschaft (BFH, Urt. v 18.5.2021 - I R l2n8)

m. Anm. Alexander Krotzsch...

DBA: Abkommensrechtliches Schachtetpriviteg für Ausschüttungen einer Luxem-

burger SICAV

lnsolvenz/Finanzgerichtsordnung: Unterbrechung eines AdV-Verfahrens wegen

lnsolvenzeröffnung uber das Vermögen des Antragstellers

(BFH, Urr. v. 15.3.2021 - I R 6Vl7)

(BFH, Beschl. v. 30.6.2021 - I B 43/20 (AdV))

GmbHR Report

GmbHR im Blickpunkt

Prof. Dr. Götz T. Wiese - Wichtige Themen des Unternehmensteuerrechts im )ahr 2022 - ein Ausblick nach der Waht.

Unternehmensrecht

OLG Frankfurt: D&0-Versicherung und PR-Kosten (Stephan Ulrich) ..

GDV: Lehren aus der Flutkatastrophe und die Frage nach der Pftichtversicherung (Stephan Ulrich)......

Steuer- & Bilanzrecht

BFH: Teitwertzuschreibung von Fremdwährungsverbindlichkeiten bei fundamentaler Anderung der wirtschaftlichen oder währungspolitischen Da-

BFH: Zur Kleinunternehmerregelung im Jahr der Neugrundung und zur Steuerpflicht von lntensivpftegeteistungen einer GmbH (Christian Levedqg)

BMF: Leistungsbesch reibu ng in Rech nungen nach S l4 Abs. 4 UStG (lürgen Scholz) . .

Global denken, lokal handeln
Der Relthm ann/Martiny hilf t bei der Bewältigung aller Heraus-

forderungen und bietet praxistaugliche Lösungen bei allen

Fragen, die bei der Gestaltung oder Beurteilung von Verträgen

mitAuslandsberührung auftreten. Die Neuauflage berücksich-

tigt die neueste relevante Rechtsprechung und Gesetzgebung.

41

48

55
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BMF: Klarstetlung zum verfahrensrechtlichen Umgang mit dem Zinsbeschtuss des BVerfG (Georg Geberth / Martin Bartelt) . R10

0berste Finanzbehörden der Länder: Zurückweisung von Einsprüchen gegen Nachzahtungszinsen per Allgemeinvertügung (Georg Geberth / Martin

Bartelt) . .. -,,..,
BMF: LohnsteuerLiche Behandlung der Uberlassung bzw. Ubertragung von Verm ngen ab 2021 (S 3 Nr. 39, S l9a ESIG) (Susanne We-

ber)
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Arbeits- & Sozialrecht

LAG Düsseldorf: Einbeziehung krankheltsbedingter Kundigungen bei

LAG DusseLdorf: Corona, Quarantäne und Urlaubsanrechnung (Martin

Europa-Praxis

Europaparlament: Beratungen zu einem Verordnungsvorschlag gegen

nen (Amelie Giesemann).

:j

Pyöpper)

R10

Rt0

R'll

Rl1

R12

Rl3

R]3

Rt5

Rt5

Rt5

durch Subventionen aus Drittstaaten begin-

Europaparlament: Handelsausschuss ebnet den Weg für Trilogverhandlungen über ein EU-Marktzugangsinstrument (Amelie Giesemann),

Wirtschafts-Praxis

AnaLyse zur lnvestjtionszurückhaltung im Mittelstand (Mailanne Gajo)

Zeitschriftenspieget

ln eigener Sache

Update der Zeitschriften-App (Vanessa Maidorn).

Zeitschrift und 0nline-Datenhank gehören zusammen!

Nutzen Sie lhre Online-Vorteile und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren alten

Zuga ng noch nicht vertängert? Ku ndenservice Telef on: 0221193738'997 .
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Anwendungsfälle, Problemstellungen und
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> Ermessen der nationalen Regulierungsbehörde bei der
Festsetzung der Netzentgelte
Christian F. Schneider
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Editorial
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+Editorial .,..
Von Johannes Schramm und losef Aicher

ZV*-Aktue[t
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+ Sind Sportdachverbände öffentliche Auftraggeber iS des BVergG 2O1B?
Im Rahmen der Entscheidung C-155/19 vom 3. 2.202I hatte der EuGH die Frage zubeantworten, ob der
italienische Fußball-Dachverband öffentlicher Auftraggeber iS der RL 20l4l4lEU sein könnte. Die Frage
wurde nicht abschließend beantwortet, jedoch wurden ,,sachdienliche Hinweise" herausgearbeitet, welche
die Beurteilung dieser Frage erleichtern sollen. Im Rahmen dieses Beitrags wird die mögliche Eigenschaft
der österreichischen Sportverbandsorganisation sowie der obersten Sport(dach)verbände als öffentliche
Auftraggeber unter Einbeziehung der EuGH-Entscheidung beleuchtet.

Von Christian Gruber und David Melingo

ZV*-Leitsatzkartei
+ zvB-LSK2021/91-101

ffiechtsprechung
*ä Rechtsfolgen der lnsolvenz eines Mitglieds einer Bietergemeinschaft
im Rahmen eines vergaberechtlichen Feststellungsver-fahrens . , .

VwGH 8. 9. 2021, Ra 201910410079

A4it AnmerkurLg von Clemens Mayr

-) Nationale Regelungen düden strengere Kriterien für integrative Betriebe
vorsehen
EuGH 6.10.2021, C-598/19, Conacee
Mit Anmerla.tng yon Ruth Bittner

-> Zur Vertraulichkeit von lnformationen und zum Recht auf effektiven

465

468

Rechtsschutz . .

EuGH 7. 9. 2021, C-927 119, Klaipödos
Mit Anmerktrng und Praxistipp tton Hannes Pesendorfer und lncqueline Guger

Bauvertragsrecht
l--J 
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-* Der neue Händlerregress
Überblick und Praxisfragen
ImZuge der Neuregelung der Verbrauchergewährleistung in BGBI I202lll75 hat der Gesetzgeber S 933b
neu gefasst und inhaltlich ausgebaut. Der Beitrag untersucht die neue Bestimmung, soll Auslegungsfragen
darstellen und Lösungsansätze anbieten.
Von Ulrich Krenmayr und Michael Moser

469

474

475

478

483

493

466 .',.1 
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ffiechtsprechunü
** Enge Auslegung einer Klausel, wonach Auftraggeberpersonal als
Erfullungsgehilfe des Auftragnehmers gilt . ,

oGH 5. 8.2021,2 0b 58t212
NIit Arnnerltttng untl Praxistipp von Philipp Springer

498

ÖtFentliches Baurecht
ffieitrag
'ä Dachgeschossausbau - Eindrücke aus der verwaltungsgerichtlichen Praxis 504
Dachgeschossausbauten führen in der Praxis immer wieder zu Beschwerden von Nachbarn. Vor allem das

in der Praxis häufig anzutreffende Erfordernis der Bewilligung von Abweichungen von Vorschriften des

Bebauungsplanes und etwaige Mängel der Einreichpläne können dem Bauwerber Probleme bereiten.

Von Albert Oppel
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[Mitarbeiterlnnen dieses Hefts]
Dr. Ruth Bittner, Bechtsanwältin bei CMS Reich-Fohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH
Mag. Chistian Grubei Rechtsanwalt und Padner bei Schramm Öhler Rechtsanwälte
Mag, Georg Gruber, Vergabejurist
Mag. Ihornas Gruber, Richter des BundesveMaltungsgerichts
Mag. Jacqueline Guger, Fechtsanwaltsanwäderin bei Schramm Öhler Rechtsanwälte
Mag. Ulrich Krenmayr, Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht der Universität Wien
Dt. Clemens Mayr, Hofrat des VWGH
Mag. David Melingo, Rechtsanwaltsanwärter bei Schramm Öhler Rechtsanwälte
Dr. Karlheinz Moick, Padner der Kanzlei FSM Rechtsanwälte
Mag. Julie Teresa Moftensen, BSc, Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm Öhler
Rechtsanwälte
Mag. Michael Moser, Universitätsassistent am lnstitut für Zivilrecht der Universität Wien
Dr. Albeft Oppel, Bichter des Vemaltungsgerichts Wien
Mag. Hannes Pesendorfe[ Rechtsanwalt und Partner bei Schramm Ohler Rechts-
anwälte
Dr. Philipp Springer, Rechtsanwaltsanwärter bei Lessiak & Partner Rechtsanwälte
lvlag. Natasa Slankovlc, Rechtsanwaltsanwärterin der Kanzlei FSI\4 Rechtsanwälte

lDer Redaktionsbeiratl
Dr. Stephan Denk, Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer
Dt. Heimo Hlmer, Leiter der Abteilung Baunormung, Referent für Vergabewesen
im österreichischen Normungsinstitut, LeKor an der FH Technikum Kärnten, Sach-
verständiger
Dr. Hans Gölles, Sachverständiger für Vergabe- und Verdingungswesen,
Autor zahlreicher Publikationen in den Bereichen Bauvedrag und Vergabe
Mag. Reinhard Grasböc& Richter des Bundesverualtungsgerichts

Doz. Dr. Brigifte Gufknecht, lnstitut fur Staats- und Verwaltungsrecht der
Universität Wien
Univ.-Prof. Dl Dt. Andreas Kropl& Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement
an der TU Wien, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwirtschaftlichen Beratung
GmbH mit Sitz in Perchtoldsdorf bei Wien, Sachverständiger
Hon.-Prof. Dr. Rudolf Lessiak, Rechtsanwalt und Seniorpadner einer Kanzlei mit
Schwerpunkt.im Vergaberecht
Dr. Matthias Ohler, Rechtsanwalt und Panner bei Schramm Ohler Rechtsanwälte
Mag. Franz Pachner, BMWFW iR

IBundesländerkorrespondentlnnenl
Mag. Oftol mre Path, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
D(. Robert Berger, Ami der Salzburger Landesregierung
Dr. Doris Hattenberger, Universität Klagenfurt
Mag. Beatrix Lehner, Richterin des BundesveMaltungsgerichts (Außenstelle Grz)
Dt. Albert Oppel, Fichter des Verualtungsgerichts Wien
Mag. Christian Ruzicka, Stadt Wien, MA 63
Dr. Sigmünd Rosenkranz Senatsvorsitzender des Landesverwallungsgerichts Tirol
Mag. Manja Schlossar-Schiretz, LandesveMaltungsgericht Steiermark
Mag. Karin Schnabl LandesveMaltungsgericht Steiermark
Dr. Volker Wurdinge4 Landesverualtungsgericht Tirol

Die veröffentlichten Beiträge geben die persönliche Meinung der/des jeweiligen Au-
torin/Autors wieder, welche sich nicht unbedingt mit der Meinung der Behörde, der
die/der jeweilige Autorin/Autor angehön, decken muss.
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Nachruf Walter Berka (1948 bis 2021)

Beiträge zum Kolloquium 1 00 Jahr-Jubiläum liechtensteinische Verfassung

Editorial- Die liechtensteinischeverfassung - einzigartig und doch
vergleichbar y,47-1l4g
Christina Neier. Patricia M. Schiess Rütimann . Hilmar Hoch

Spuren der liechtensteinischen Konstitutionellen Verfassung von
1862 in derVerfassung von 1921 I 151-1 166
Cyrus Beck

Die liechtensteinische Verfassung im globalen und europäischen
Verfassungsvergleich fi67-11g4
Anna Gamper

Die Verfassung zwischen Stabilität und ständiEer Fortentwicklung I 19S-121g
Bernhard Waldmann

l+ *
*

**
*

143-1145

1219-1240

1241-1289

1291-1327

1329-1369

1371-1421

1423-1449

verfassungsgerichtsbarkeit im Kleinstaat - das Beispiel Liechtenstein
Hilmar Hoch

Er ist Prinz. - Mehr noch: Er ist Mensch! Er istStimmbürger.
Das stimmrecht des Monarchen als Dispersionsprisma einer rechts-
wissenschaftlichen Monarchieanalyse
Luc Heuschling

Die Sicherheitsverfassung Liechtensteins
Patricia M. Schiess Rütimann

.HistoricaI turn" in der Hans-Kelsen-Forschung?
P6terTechet
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